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Schulgeldordnung 
des Montessori Neumarkt + Postbauer-Heng e.V.  

für die Mittelschule 

 

Zielsetzung einkommensorientiertes Schulgeld 

Ein einkommensorientiertes Schulgeld dient dazu, die finanzielle Belastung der 

Personensorgeberechtigten an die jeweilige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anzupassen. Dadurch 

wird eine sozial gerechte Verteilung der Kosten für den Schulbetrieb erreicht, ohne die Qualität des 

Angebots zu beeinträchtigen. Gleichzeitig orientiert sich dieses Modell an den Grundsätzen der 

Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ), die Werte wie soziale Gerechtigkeit, Solidarität und Transparenz in 

den Mittelpunkt stellt. Mit dieser Ausrichtung wird der Bildungsgedanke als gesellschaftlicher Wert 

gestärkt. 

Vorgehensweise zur Festsetzung des Schulgeldes 

1. Einreichung der Unterlagen: 

Die Personensorgeberechtigten reichen bis spätestens 31.05. den Einkommensteuerbescheid des 

Vor-Vorjahres ein.  

Zur Berechnung des Schulgeldes wird das zu versteuernde Einkommen der 

Personensorgeberechtigten herangezogen. Sofern mehrere Personensorgeberechtigte 

steuerpflichtig sind, werden alle Einkommen zusammengezählt. 

2. Prüfung und Höhe des Schulgeldes: 

Das monatliche Schulgeld wird nach Prüfung der Unterlagen gemäß der folgenden Tabelle 

festgesetzt: 

Zu versteuerndes Einkommen der Personensorgeberechtigten Monatliches Schulgeld 

Bis 30.000 € 100 € 

30.001 € bis 40.000 € 150 € 

40.001 € bis 50.000 € 200 € 

50.001 € bis 60.000 € 250 € 

60.001 € bis 70.000 € 300 € 

70.001 € bis 80.000 € 350 € 

80.001 € bis 90.000 € 400 € 

90.001 € bis 100.000 € 450 € 

Über 100.000 € 500 € 

 
Ein mögliches Mittagessen wird direkt mit dem Caterer abgerechnet. 
 
 
3. Mitteilung und Zahlung: 
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Die Personensorgeberechtigten erhalten eine Information über das festgesetzte monatliche 
Schulgeld für das kommende Schuljahr. 
 
Ein Schuljahr beginnt am 01.09. eines Jahres und endet am 31.08. des Folgejahres. 

Das Schulgeld wird bis zum 10. Bankarbeitstag eines Monats per Lastschrift eingezogen.  

4. Fehlende Unterlagen: 

Liegt bis zum 31.05. kein Einkommensteuerbescheid vor, wird für das kommende Schuljahr ein 
monatliches Schulgeld in Höhe von 500 € festgesetzt. 

5. Jährliche Neuberechnung des Schulgeldes 

Um die Beitragsgerechtigkeit während der Dauer des Schulbesuches aufrecht zu erhalten, findet 
die Berechnung des Schulgeldes jährlich erneut statt. 

Ermäßigung für Geschwisterkinder 

Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig unsere Mittelschule, gelten folgende 

Ermäßigungen auf das monatliche Schulgeld: 

- 20 % für das zweite Kind 

- 30 % für jedes weitere Kind 

Härtefallregelung 

In sozialen Härtefällen können Personensorgeberechtigte einen Antrag auf Reduzierung, zeitliche 

Streckung oder vollständige Befreiung vom Schulgeld stellen. Hierfür sind zusätzliche Unterlagen 

wie Einkommensnachweise, Sozialbescheide oder Nachweise über ausbleibende 

Unterhaltszahlungen vorzulegen. 

Unter die Härtefallregelung fallen auch Familien, deren Nettoeinkommen bei verpflichtend zu 

zahlendem Schulgeld unter den Regelbedarf nach SGB II absinkt. In diesen Fällen ist eine 

vollständige Befreiung vom Schulgeld möglich. 

Aufnahmegebühr 

Die einmalige Aufnahmegebühr pro Kind zum Besuch unserer Mittelschule beträgt 100 €. Sie ist in 

einer Summe zu zahlen und wird bei Vertragsunterzeichnung fällig. Die Gebühr deckt die Kosten 

aus dem Aufnahmeprozess des Kindes sowie mögliche Ausfälle von Zuschüssen und wird nicht 

zurückerstattet. 

Zinsloses Darlehen 

Für die Dauer des Schulverbleibs wird dem Verein ein zinsloses Darlehen in Höhe von 1.000 € pro 

Kind zur Verfügung gestellt. 
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Die Darlehens-Rückzahlung erfolgt bis zum 15.10. des Jahres, in dem das Kind die Einrichtung 

verlässt. 

Sollte eine Familie das Darlehen aufgrund sozialer Härte nicht zahlen können, gelten die 

Härtefallregelungen wie beim Schulgeld. 

Elternstunden 

Beide Personensorgeberechtigte, deren Kind(er) unsere Mittelschule besuchen, verpflichten sich 

zur Leistung von Elternarbeitsstunden. Für Alleinsorgeberechtigte halbiert sich die Anzahl der zu 

leistenden Stunden. Bei Nichterfüllung wird eine finanzielle Entschädigung geltend gemacht:  

Arbeitsstunden pro Schuljahr: 20 Stunden (10 Stunden für Alleinsorgeberechtigte) 

Entschädigungsbetrag: 25 € pro nicht geleisteter Arbeitsstunde 

Verwaltung 

Die Schule erstellt eine interne Liste zur Dokumentation der Beiträge und sorgt für Datenschutz und 

Vertraulichkeit. 

Kommunikation 

Die Schulgeldordnung wird transparent auf unserer Website sowie in Informationsveranstaltungen 

für Eltern kommuniziert. 
 
Inkrafttreten  

Vorstehende Schulgeldordnung tritt vorbehaltlich der Genehmigung der Mittelschule durch die 

zuständige Schulaufsichtsbehörde in Kraft. 
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